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Anlage Nr. 17 zu den Allgemeinen Bedingungen der Besichtigung der Salzmine 
„Wieliczka” und der Unterirdischen Ausstellung des Museums der Krakauer Salinen 
Wieliczka 
 

Ausführliche Besichtigungsregeln der Touristischen Route und der Unterirdischen 
Ausstellung des Museums der Krakauer Salinen Wieliczka im Zusammenhang mit der 
Gefahr der Pandemie von COVID-19  

1. Es können nur die Touristenroute und die Unterirdische Ausstellung des Museums der Krakauer 

Salinen Wieliczka besichtigt werden. 

2. Der Eintritt auf das Gelände der Salzmine ist ausschließlich nach der Erfüllung der Sicherheit- 

und Gesundheitsschutzanforderungen wie Temperaturmessung, obligatorische Desinfektion der 

Hände und das Tragen von Mund- und Nasenschutz möglich. 

3. Aus Sicherheitsgründen behält sich die Salzmine das Recht vor, während der Besichtigung 

zusätzliche individuelle Schutzmaßnahmen für die Besucher einzuführen, wie das Tragen von 

Schutzhandschuhen. 

4. Tickets für die Besichtigung der Touristischen Route und der Unterirdischen Ausstellung des 

Museums der Krakauer Salinen Wieliczka sind an folgenden Verkaufsorten erhältlich: 

a. an den Kassen der Salzmine „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. im Gebäude des 

Daniłowicz-Schachtes, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, am Tag der Besichtigung, 

b. Online auf der Internetseite www.kopalnia.pl, die Modalitäten des Online-Ticketverkaufs 

werden durch besondere Geschäftsbedingungen geregelt. 

5. Die Besichtigung der Touristischen Route und der Unterirdischen Ausstellung des Museums der 

Krakauer Salinen Wieliczka erfolgt nach festgelegtem Zeitplan der Fahrten untertage. Die aktuelle 

Liste der polnisch- und fremdsprachigen Führungen findet man an den Info- und Verkaufsstellen 

der Salzmine sowie auf der Internetseite www.kopalnia.pl. 

6. Die Besichtigung der Touristischen Route und der Unterirdischen Ausstellung des Museums der 

Krakauer Salinen Wieliczka erfolgt während der Gesamtdauer der Tour in Gruppen und mit einem 

von der Salzmine bestellten Fremdenführer. Es ist streng verboten, sich von der Gruppe zu 

entfernen und die Grubenbaue eigenmächtig zu besichtigen. 

7. Während der Besichtigung werden keine Empfänger des Systems der Radiodatentransmission 

(mit der Stimme des Fremdenführers) vom Typ Tour Guide eingesetzt. 

8. Die Besichtigung beginnt mit dem Treppenabstieg (380 Stufen) im Daniłowicz-Schacht auf die 1. 

Sohle der Salzmine und endet mit der Ausfahrt von der 3. Sohle durch den Regis- Schacht, nach 

dem Verlassen der Salzmine begleitet der Fremdenführer die Besucher bis zum Daniłowicz-

Schacht. 

9. Die Besucher können gegen Zuzahlung die Besichtigung mit der Fahrt unter Tage mit dem Aufzug 

im Daniłowicz-Schacht beginnen. Über die Verfügbarkeit dieser Dienstleistung entscheidet jedes 

Mal der für den touristischen Verkehr zuständige Mitarbeiter. 
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10. Aus Sicherheitsgründen wurden von Salzmine besondere Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der Nutzung des Aufzugs eingeführt, d.h. die Pflicht, den Mund- und Nasenschutz zu tragen und 

die Hände vor dem Betreten des Aufzugs zu desinfizieren sowie die Einschränkung bei der 

Anzahl der pro Tour beförderten Personen.  

11. Die Salzmine behält sich das Recht vor, aus Sicherheits-, Hygienesicherheits- oder 

organisatorischen Gründen ohne Vorankündigung Einschränkungen bei der Besichtigung 

einzuführen. 

 

 


